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Urlaubsanspruch allgemein
Nach Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) steht 
jedem Arbeitnehmer ein Ur  laubs an-
spruch/Jahr von mindestens 24 Werk-
tagen (Montag bis Samstag) bezie-
hungsweise 20 Arbeitstagen (Montag 
bis Freitag) zu . Dies gilt auch für Aus-
zubildende . Dieser volle Urlaubsan-
spruch wird erstmals nach sechsmona-
tigem Bestehen des Arbeitsverhältnis-
ses erworben („Wartezeit“) . Davor be -
steht jedoch auch Anspruch auf den 
sogenannten Teilurlaub (= 1/12 des 
Jahresurlaubs für jeden vollen Monat 
des Arbeitsverhältnisses) .
 
Urlaubsanspruch bei 
unterjährigem Ausscheiden 
Scheidet ein Arbeitnehmer unterjährig 
aus dem Unternehmen aus, ist zu 
unterscheiden zwischen einer Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses bis zum 
30 . Juni und jener danach . 
Im ersten Fall entsteht der Vollurlaub 
nur gekürzt, das heißt der Arbeitneh-

mer hat „nur“ Anspruch auf den oben 
genannten Teilurlaub . 
Scheidet der Arbeitnehmer in der zwei-
ten Jahreshälfte aus, hat er immer 
einen Anspruch auf den vollen gesetz-
lichen Mindesturlaub, die Zwölfte-
lungsregel gilt hier nicht . Über § 6 BUrlG 
werden Doppelansprüche bei Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses bei einem 
anderen Arbeitgeber ausgeschlossen . 
So muss sich der Arbeitnehmer den 
bereits beim vormaligen Arbeitgeber 
gewährten Urlaub anrechnen lassen . 
Der bisherige Arbeitgeber ist verpflich-
tet, dem Arbeitnehmer eine Bescheini-
gung über den bereits ge  währten 
Urlaub auszuhändigen .

besonderheit ausbildungsvertrag: Regel-
mäßig endet die ursprünglich verein-
barte Vertragslaufzeit im 3 . Ausbil-
dungsjahr erst in der zweiten Jahres-
hälfte . Der Auszubildende hat daher 
auch im „Abschlussjahr“ grundsätzlich 
Anspruch auf den vollen gesetzlichen 

Jahresurlaub . Die Abschlussprüfungen 
finden allerdings tatsächlich früher, 
nämlich im Zeitraum Mai bis Juni, statt . 
Besteht der Auszubildende Selbige, ist 
das Ausbildungsverhältnis entgegen 
dem vertraglich vereinbarten Termin 
bereits mit dem Tag der letzten Prü-
fung beendet . Liegt dieser vor dem  
30 . Juni, wird der Vollurlaubsanspruch 
nachträglich automatisch kraft Geset-
zes gekürzt und die Zwölftelungsrege-
lung findet Anwendung . Der Ausbil-
dende kann diese Rechtslage bei der 
Urlaubsplanung seines Auszubildenden, 
die ja regelmäßig zu Beginn des Kalen-
derjahres stattfindet, im Rahmen von  
§ 7 BUrlG entsprechend berücksich-
tigen, indem er dem Auszubildenden 
 beispielsweise bis zum Zeitpunkt der 
Prüfung nur den Urlaub gewährt, der 
ihm bis zu diesem Zeitpunkt nach der 
Zwölftelungsregel zusteht . 
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Urlaubsansprüche – Das sollten Sie wissen

mEdizinischE fachangEstElltE

Die Tarifpartner für Medizinische Fach-
angestellte (MFA) haben am 20 . März 
2019 die neuen Gehaltstabellen veröf-
fentlicht, die nach Ende des aktuellen 
Tarifvertrages am 31 . März 2019 in 
Kraft treten . Demnach verdienen MFA 
in den nächsten zwei Jahren 4,5 Pro-
zent mehr . 
Es wurde konkret vereinbart, dass die 
Gehälter der MFA zum 1 . April 2019 um 
2,5 Prozent steigen und ab dem 1 . April 
2020 um weitere zwei Prozent . Der 
Gehaltstarifvertrag gilt bis Ende 2020 . 
Damit der Beruf der Medizinischen 
Fachangestellten in Zeiten des Fach-

kräftemangels für junge Menschen 
weiterhin attraktiv bleibt, steigen auch 
die monatlichen tariflichen Ausbildungs-
vergütungen, und zwar um jeweils  
60 Euro . Sie betragen damit ab dem  
1 . April 2019 im ersten Ausbildungsjahr 
865 Euro, im zweiten 910 Euro und im 
dritten Ausbildungsjahr 960 Euro . 
Der Präsident der Sächsischen Landes-
ärztekammer, Erik Bodendieck, als Ver-
handlungsführer der Arbeitgeberseite, 
wertet den Tarifabschluss als eine 
angemessene Umsetzung der erwarte-
ten Zuwächse beim ärztlichen Hono-
rarvolumen für 2019: „Wir Ärzte sind 

angewiesen auf unsere gut ausgebilde-
ten Medizinischen Fachangestellten . 
Die Erhöhung der Ausbildungsvergü-
tung und der Gehälter ist ein wichtiger 
Schritt, auch künftig junge Leute für 
diesen Beruf zu begeistern . Meine Kol-
leginnen und Kollegen rufe ich noch 
einmal – in unserem eigenen Interesse – 
auf, diese Vorgaben in ihren Praxen 
auch umzusetzen!“
Die neuen Tarifverträge im Detail:  
www .vmf-online .de/mfa-tarife 
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4,5 Prozent mehr Gehalt für 
Medizinische Fachangestellte

(Teil 1)




